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Gemeinde Nottuln        Nottuln, 06.09.2021 
Der Bürgermeister  
- Bürgerservice (Meldewesen) - 
 
 
 
 
 
 
Im Monat August 2021 wurden beim Bürgerservice (Meldewesen) der Gemeinde Nottuln 
folgende Gegenstände als gefunden gemeldet: 
 
Eigentumsansprüche können im Verwaltungsgebäude Stiftsplatz 8, Bürgerservice,              
Tel. 02502/942-333, geltend gemacht werden. 
 
 
 
   

3 Damenräder 
7 Schlüssel 
1 Damentasche 

    6 Katzen 
    1 Hund  

 

 
 
Im Auftrag 

 
(Kockmann) 
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Jagdgenossenschaft      Nottuln, 09.09.2021 
Nottuln VII Schapdetten 
 

Einladung 
 

 
Sehr geehrtes Mitglied, 
 

hiermit lade ich zu einer Genossenschaftsversammlung der 
Jagdgenossenschaft Nottuln VII Schapdetten ein. 

 

Die Versammlung findet statt am 
 

Donnerstag, den 21. Oktober 2021 um 20:00 Uhr 
 

in der  Gaststätte Rütering, Roxeler Straße 5, 48301 Nottuln. 
 
 

Tagesordnung 
 
1. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 
 
2. Genehmigung der Niederschrift der Genossenschaftsversammlung vom 28.05.2015 
 
3. Bericht der Kassenprüfer über die Prüfung der Jahresrechnungen 2015 – 2018, 
    sowie Beschlussfassung über die Entlastung des Jagdvorstandes und der  
    Geschäftsführung 
 
4. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für die Geschäftsjahre  
    2019 – 2023 
 
5. Wahl des Jagdvorstandes (2019-2023) 
 
6. Wahl des Geschäftsführers (2019-2023) 
 
7. Wahl von Rechnungsprüfern 
 
8. Verschiedenes 

 
 
WICHTIG: Einlass nur mit der 3G-Regelung (Geimpft, Genesen, Getestet) 
 
 
 
Johannes Frandrup 
Jagdvorsteher 
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Bekanntmachung über Widerspruchsrechte nach dem 
Bundesmeldegesetz (BMG) vom 1. November 2015 
 
1. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen u. a. 
bei Wahlen und Abstimmungen 
 
Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit 1. November 2015 geltenden 
Fassung darf die Meldebehörde Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und 
kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten so 
genannte Gruppenauskünfte aus dem Melderegister erteilen. Die Auswahl ist an das 
Lebensalter der betroffenen Wahlberechtigten gebunden. Die Auskunft umfasst den 
Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person 
verstorben ist, diese Tatsache. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht 
mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf diese nur 
für die Werbung bei der Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen 
Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. Die 
Wahlberechtigten haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
 
2. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das 
Personalmanagement der Bundeswehr 
 
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die Deutsche im Sinne 
des Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür 
tauglich sind. Zum Zwecke der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die 
Meldebehörden dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund § 
58c Absatz 1 Satz 1 des Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu 
Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden: 
Familiennamen, Vornamen, und die gegenwärtige Anschrift. Die betroffenen Personen, 
deren Daten übermittelt werden, haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
 
3. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche 
Religionsgemeinschaft 
 
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz (BMG) aufgeführten Daten der 
Mitglieder einer öffentlich- rechtlichen Religionsgesellschaft an die betreffenden 
Religionsgesellschaften. Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen 
(Ehegatten, minderjährige Kinder, und die Eltern von minderjährigen Kindern), die nicht 
derselben oder keiner öffentlich- rechtlichen Religionsgesellschaft angehören. Die 
Datenübermittlung umfasst zum Beispiel Angaben zu Vor- und Familiennamen, frühere 
Namen, Geburtsdatum und- Ort, Geschlecht oder derzeitigen Anschriften. Die 
Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG das Recht, der 
Datenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung 
verhindert nicht die Übermittlung von Daten, die für Zwecke des Steuererhebungsrechts 
benötigt werden. Diese Zweckbindung wird der öffentlich- rechtlichen Religionsgesellschaft 
als Datenempfänger bei der Übermittlung mitgeteilt. 
 
4. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder 
Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 
 
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über 
Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 
Bundesmeldegesetz (BMG) Auskunft erteilen über Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, 
Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums. Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder 
fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; 
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Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. Die betroffenen Personen, deren 
Daten übermittelt werden, haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
 
5. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage 
 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmeldegesetz (BMG) 
Adressbuchverlangen 
zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen 
über den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften. 
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern 
(Adressverzeichnissen in Buchform) verwendet werden. 
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben das Recht, der 
Datenübermittlung zu widersprechen. 
 
Die Widersprüche gegen die in den Ziffern 1-5 genannten Datenübermittlungen 
können jederzeit bei der  
 

Gemeinde Nottuln 
Bürgerservice Meldewesen 

Stiftsplatz 7/ 8 
48301 Nottuln 

 
eingelegt werden. 
 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Die Widersprüche gelten 
bis zu ihrem Widerruf. 
 
Achtung: Übermittlungssperren bzw. Widersprüche gegen eine der oben genannten 
Datenübermittlungen, welche bereits im Melderegister eingetragen sind, bleiben 
bestehen! In solchen Fällen brauchen Sie nicht erneut zu widersprechen. 
 
 
 
 
Nottuln, 06.09.2021 
 

 
 
Gemeinde Nottuln  
Der Bürgermeister  
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Bezirksregierung Münster 
Flurbereinigungsbehörde 
Flurbereinigung  
Berkelaue III – 4 13 03 – 

  
 

10.09.2021 

Leisweg 12  
48653 Coesfeld  
Tel. 0251/411-5068 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

Aufforderung zur Anmeldung unbekannter 

Rechte 

 

Mit Beschluss vom 12.05.2014 wurde das Flurbereinigungsverfahren Berkelaue III,  

Az.: 4 13 03, angeordnet und das Flurbereinigungsgebiet festgestellt. 

 

Mit Änderungsbeschlüssen wurden die nachfolgenden Grundstücke zu dem 

Flurbereinigungsverfahren zugezogen und die Flurbereinigung für diese Grundstücke 

angeordnet. 

 

Kreis Gemeinde Gemarkung Flur  Flurstücke 

Coesfeld Nottuln Darup 4  352 

      

      

 

Eine öffentliche Bekanntmachung des Änderungsbeschlusses ist bisher nicht erfolgt. Die 

erforderliche Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte für dieses Grundstück wird 

hiermit nachgeholt. 

 

Die Beteiligten werden gemäß § 14 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 16. 03. 1976 (BGBl. I S. 546) in der derzeit gültigen Fassung 

aufgefordert, Rechte an dem oben genannten Grundstück, die aus dem Grundbuch 

nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen, 

innerhalb einer Frist von drei Monaten nach dieser öffentlichen Bekanntmachung bei 

der Bezirksregierung Münster, Dezernat 33 - Flurbereinigungsbehörde, Leisweg 12, 

48653 Coesfeld, schriftlich oder zur Niederschrift anzumelden. 

 

Zu diesen Rechten gehören zum Beispiel nicht eingetragene dingliche Rechte an 

Grundstücken oder Rechte an solchen Rechten sowie persönliche Rechte, die zum Besitz 

oder zur Nutzung von Grundstücken berechtigen oder die Nutzung von Grundstücken 

beschränken. 

Nach fruchtlosem Ablauf der Frist besteht kein Anspruch auf Beteiligung. 

 

Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder nachgewiesen, so 

kann die Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gemäß 

§ 14 Abs. 2 FlurbG gelten lassen. 

 

Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss nach § 14 Abs. 3 FlurbG die Wirkung 

eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen wie 

der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch Bekanntgabe dieser Aufforderung zuerst in 

Lauf gesetzt worden ist. 

Im Auftrag:    

gez. Thomas Bücking  
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Bekanntmachung 
 

 

Ratsmitglied Carmen Kock, Mühlenstr. 20, 48301 Nottuln, hat zum 07.09.2021 ihr 

Ratsmandat niedergelegt. 

 

Aufgrund des § 45 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes NW in der Bekanntmachung 

der Neufassung vom 30. Juni 1998 (GV NW S. 454) in der z.Z. geltenden Fassung 

wird hiermit festgestellt, dass nach der Reserveliste des Ortsverbandes der Partei 

Bündnis90/Die Grünen für Nottuln, Herr Stephan Gerlach, Busenbaumstr. 10, 48301 

Nottuln, nachrückt und gem. §§ 62, 69 Kommunalwahlordnung (KWahlO) vom 

31.08.1993 (GV. NW. 1993 S. 592, ber. S. 967) in der zur Zeit gültigen Fassung in den 

Rat der Gemeinde Nottuln gewählt worden ist. 

 

Gemäß § 39 Kommunalwahlgesetz können gegen diese Entscheidung alle 

Wahlberechtigten des Wahlgebietes, die für das Wahlgebiet zuständige Leitung 

solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teilgenommen haben, sowie 

die Aufsichtsbehörde binnen eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch erheben, 

wenn sie eine Entscheidung über die Gültigkeit dieser Feststellung gemäß § 40 Abs. 

1 Buchstaben a bis c Kommunalwahlgesetz NW für erforderlich halten. 

 

Der Einspruch ist bei der unterzeichnenden Wahlleiterin schriftlich einzureichen oder 

mündlich zur Niederschrift zu erklären. 

 
 
Nottuln, den 17.09.2021 
 
 
       Gemeinde Nottuln 
       Die Beigeordnete 

 - als Wahlleiterin - 
         
 

        
        Doris Block 
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Amtliche Bekanntmachung 

 

über die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB im Aufstellungsverfahren 

des Bebauungsplans Nr. 157 „An der Vogelstange II“ im beschleunigten 

Verfahren gem. § 13a BauGB 

Mit dieser amtlichen Bekanntmachung wird auf die öffentliche Auslegung des Entwurfs zum 

Bebauungsplan Nr. 157 „An der Vogelstange II“ vom 27.09.2021 bis einschließlich 

29.10.2021 hingewiesen. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich im Ortsteil Darup, südlich 

der Coesfelder Straße, kurz nach der Ortseinfahrt aus Nottuln kommend. Erschlossen werden 

die Baugrundstücke über die bestehende Straße „An der Vogelstange“ und private 

Zuwegungen über die vorderen Grundstücke.  

 

  Übersichtsplan (ohne Maßstab) 

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 157 „An der Vogelstange II” 
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Ziel des Verfahrens ist die Schaffung von Baufeldern im Innenbereich des Baublocks bzw. in 

zweiter Reihe mit ergänzenden Festsetzungen, die eine Anpassung der Baukörper an die 

örtlichen Gegebenheiten vorsehen (Höhe, Dachform etc.). Der Bebauungsplan soll eine 

geordnete Nachverdichtung ermöglichen.   

Der Bebauungsplanentwurf und seine Begründung sowie die unten genannten 

umweltbezogenen Informationen liegen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 27.09.2021 

bis einschließlich 29.10.2021, bei der 

Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln 

FB 3 Planen und Bauen, im Flur zwischen den Büros 714 und 715 

in der Zeit 

Mo.-Fr.  08.30 bis 12.30 Uhr 
Mo., Di., Mi.  14.00 bis 16.00 Uhr 
Do.   14.00 bis 18.00 Uhr 

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung können folgende umweltbezogene 

Informationen eingesehen werden:  

a) Artenschutzrechtliche Vorprüfung zum Bebauungsplan Nr. 157 „An der Vogelstange II“  

Themen: Prüfung der Einschlägigkeit der Verbotstatbestände gemäß § 44 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Artenschutz, insbesondere Vogel- und 

Fledermausarten 

b) Geruchsimmissionsprognose zum Bebauungsplan Nr. 157 „An der Vogelstange II“  

Themen: Prüfung der Geruchseinwirkungen auf das geplante Bebauungsplangebiet „An 

der Vogelstange“  

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich, mündlich zur Niederschrift 

nach Terminvereinbarung, per E-Mail an: info@nottuln.de oder auf anderem Wege 

abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gem. § 4a Abs. 6 

BauGB bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 

Die Einsichtnahme in die gesammelten Unterlagen ist zu den genannten Zeiten möglich. Aus 

Gründen des Infektionsschutzes und der Vorsorge kann der Zutritt zum Verwaltungsgebäude 

nur einzeln gewährt werden. Ein Mundschutz ist zu jeder Zeit zu tragen. Der Eintritt erfolgt 

über den Eingang am Stiftsplatz 8. Fragen, die zu den offengelegten Unterlagen bestehen, 

können auch telefonisch bei der unter 02502/942-311 gestellt werden. 
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Bekanntmachungsanordnung 

Die öffentliche Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. 157 „An der Vogelstange 

II“ der Gemeinde Nottuln mit Begründung und den Fachgutachten wird hiermit gemäß § 3 

Abs. 2 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 

 

 

Nottuln, 16.09.2021 

 

 

 

 

Dr. Dietmar Thönnes 

Der Bürgermeister 
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